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1. Beschreibung des Eingriffsvorhabens und Aufgabenstellung 

Das B¿ro f¿r Landschaftsºkologie wurde im April 2012 vom Amt für Bodenmanagement Hep-

penheim mit der Erstellung eines Artenschutzgutachtens für das Verfahrensgebiet āAm Breu-
bergó in der Stadt Breuberg (Odenwaldkreis) beauftragt. Die Inhalte des Gutachtens umfassen 
insbesondere floristische und faunistische Erfassungen und eine artenschutzrechtliche Prüfung. 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Sandsteinodenwald, einem stark gegliederten wald-
reichen Buntsandsteintafelland mit Höhen zwischen 150 und 550 m (Klausing 1988). 

Anlass für das Flurbereinigungsverfahren āAm Breubergó ist die zunehmende Verbuschung in 
Verbindung mit den zersplitterten Eigentumsverhältnissen am Burgberg. Vorgesehene Maß-
nahmen sind Wegebau, die Instandsetzung von Trockenmauern und Entbuschungen. Das Un-
tersuchungsgebiet hat eine Größe von 72 ha. Davon ist ein Teil bewaldet oder wird größerflä-
chig als Grünland genutzt. Hier sind nur wenige Veränderungen geplant.  

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung wird untersucht, ob und wie besonders oder 
streng geschützte Arten von geplanten Maßnahmen betroffen sein können und wie gegebenen-
falls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden oder minimiert werden können. 

Nicht in der Artenschutzrechtlichen Prüfung betrachtet werden ein geplanter Schafstall, für den 
eine naturschutzrechtliche Einzelgenehmigung erteilt werden soll sowie die Aufstellung von 
Spielgeräten im Wald am Nordrand des Burgberges. Letztere Planung ist noch zu unbestimmt, 
als dass sie artenschutzrechtlich beurteilt werden könnte. 

 

 

Abbildung 1 Lage des Untersuchungsgebietes 
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2. Ergebnisse der Kartierungen 

2.1 Biotopkartierung und floristische Erfassungen 

Die Begehungen zur Erfassung floristischer Besonderheiten, der gesetzlich geschützten 
Biotope und der Lebensraumtypen des Anhanges I der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie erfolgten 
ab Mitte Mai 2012.  

Die Ergebnisse der Biotopkartierung und der floristischen Erfassungen sind Karte 1 zu 
entnehmen. 

 

2.1.1 Verbreitung seltener und / oder geschützter Pflanzenarten 

Im Rahmen der Biotopkartierung wurde auf das Vorkommen seltener und / oder geschützter 
Pflanzenarten geachtet. Als in Hessen gefährdete Pflanzenart (āRote Liste-Artó) wurde dabei der 
Speierling (Sorbus domestica, Gefährdungsgrad 3 - gefährdet) auf einer Halbstamm-Obstwiese 
im Nordosten des Untersuchungsgebietes festgestellt. Von der Art wurden auf der Wiese zwei 
Bäume gepflanzt. 

Als nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Pflanzenart kommt in den 
nährstoffärmeren Grünlandflächen des Untersuchungsgebietes (nicht verbreitet) der Knöllchen-
Steinbrech (Saxifraga granulata) vor. Häufig tritt die Art in Fläche Nr. 7 (vgl. Karte 1) auf. 

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder nach der Bundesartenschutzverordnung streng 
geschützte Pflanzenarten sind im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt worden.  

Pflanzenarten, die zwar nicht als gefährdet gelten, die jedoch in Hessen und im Naturraum 
Sandstein-Odenwald nicht häufig anzutreffen sind, sind die Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala 
vulgaris) und das Hügel-Vergissmeinnicht (Myosotis ramosissima). Das Kreuzblümchen ist eine 
Art der Silikat-Magerrasen und der mageren Wiesen und Heiden. Im Untersuchungsgebiet 
wurde die Art im Nordosten in einem kleinen Magerrasen am Waldrand festgestellt (s. Karte 1). 
Das Hügel-Vergissmeinnicht kommt in sonnigen Sandmagerrasen und auf Felsköpfen vor. Im 
Untersuchungsgebiet wurde die Art an zwei Stellen im Westen des Untersuchungsgebietes in 
einem Magerrasen und in magerer Grünlandvegetation gefunden. 

Innerhalb eines kleinflächigen Feuchtbereiches im Nordosten des Untersuchungsgebietes 
wurde in der Vergangenheit von Herrn Groh (Mümling-Grumbach) das Breitblättrige 
Knabenkraut (Dactylorhiza majalis agg., RL 3 - gefährdet) beobachtet. 

 

Foto 1 Magerrasen im Nordosten des Untersuchungsgebietes mit Kreuzblümchen, Wald-Ehrenpreis und 
Blutwurz (Potentilla erecta) 
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2.1.2 Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope 

Im Untersuchungsgebiet wurden folgende nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 13 
HAGBNatSchG gesetzlich geschützte Biotoptypen festgestellt 

o Quelliger Sumpfbereich im Nordosten des Untersuchungsgebietes 

Der relativ kleinflächige Feuchtbereich liegt innerhalb einer extensiv genutzten mageren 
Flachlandmähwiese (s. Kap. 2.1.3). Das Grünland wird beweidet. Der quellige Bereich 
ist durch die Dominanz der Gliederbinse (Juncus acutiflorus) und das begleitende Auftre-
ten des Flammenden Hahnenfußes (Ranunculus flammula), der Sumpf-Schafgabe 
(Achillea ptarmica), des Mädesüß (Filipendula ulmaria), der Sumpfdotterblume (Caltha 
palustris), der Waldsimse (Scirpus sylvaticus) und der Sumpf-Segge (Carex acutiformis) 
gekennzeichnet. Außerdem tritt in dem Feuchtbereich und in dessen Randbereichen in 
größerer Anzahl der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) auf. Als Stickstoffzei-
ger sind Bärenklau (Heracleum sphondylium), Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) 
und Weißklee (Trifolium repens) vertreten. Aufgrund seines biotoptypischen Arten- und 
Blütenreichtums ist der kleine Quellbereich als gut ausgeprägt anzusprechen. 
 

o Streuobstwiesen (einschließlich Verbrachungs- und Verbuschungsstadien) 

Die Hänge des Burgberges weisen Hochstamm- und Halbstamm-Obstwiesen auf. Die 
Hochstamm-Obstwiesen sind in Hessen gesetzlich geschützt und werden in Karte 1 
dargestellt. Sie befinden sich nicht mehr alle in Nutzung, so dass vielfältige Stadien der 
Sukzession entstanden sind. Streuobstwiesen, die aufgrund von Verbuschung nicht oder 
kaum noch als solche zu erkennen sind, wurden nicht als gesetzlich geschützte Biotope 
erfasst, sondern gehören zu den Gebüschen und Feldgehölzen. Als Unterwuchs 
herrscht unter den Obstbäumen (vorwiegend Apfelbäume) der Hochstamm-Obstwiesen 
eine Grünlandvegetation mit mittlerer Wasser- und Nährstoffversorgung vor. Einige 
Obstwiesen haben einen Unterwuchs, der den mageren Flachlandmähwiesen zugeord-
net werden kann. Dieser wird in Kapitel 2.1.3 beschrieben. Teilweise sind die Obstwie-
sengrundstücke terrassiert und weisen schutzwürdige Natursteinmauern auf. 
 
 
 

 
 

Foto 2  Obstwiese am Hang des Burgberges  
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Foto 3  Verbuschte Obstwiese 

 

o Kleinflächig Magerrrasen, z.T. mit Heidevegetation 

Kleine Magerrasen treten am Burgberg vor allem in Waldrandlagen, auf Kuppen und an 
Böschungen auf. Sie liegen innerhalb von beweideten Grünlandflächen und sind durch 
das Auftreten von Mausöhrchen (Hieracium pilusella), Kleinem Wiesenknopf (San-
guisorba minor), Frühlings-Hungerblümchen (Erophila verna) und Hügel-
Vergissmeinnicht (Myosotis ramosissima) gekennzeichnet. In dem Magerrasen im Nord-
osten treten Arten der Heiden und Magerrasen wie Besenheide (Calluna vulgaris), 
Kreuzblümchen (Polygala vulgaris), Drahtschmiele (Avenella flexuosa), Heidelbeere 
(Vaccinium myrtillus), Wald-Ehrenpreis (Veronica officinalis) und  Sand-Labkraut (Galium 
harcynicum) auf. 
 

 
 

Foto 4 Magerrasen am Nordrand von Fläche Nr. 7 mit Mausöhrchen, Knöllchen-Steinbrech, Frühlings-
Fingerkraut (Potentilla tabernaemontani) und Mildem Mauerpfeffer (Sedum mite) 

 

Die gesetzlich geschützten Biotope haben eine Gesamtgröße von ca. 4,2 ha. Handlungen, die 
zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der geschützten  Bioto-
pe führen können, sind verboten. Von den Verboten kann auf Antrag eine Ausnahme zugelas-
sen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. 
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Weitere naturnahe Biotoptypen im Untersuchungsgebiet sind Feldgehölze, Gebüsche, Grün-
land, Äcker, Hecken, Obstbaumreihen, zum Teil sehr alte Einzelbäume und Baumgruppen, 
Hochstaudenfluren und Wälder. 

Fotos 5 und 6 

Artenschutzrelevant und landschaftsbildprägend sind im Untersuchungs-
gebiet zahlreiche Altbäume  

  

 

Zahlreiche Hanggrundstücke am Burgberg sind terrassiert und weisen Natursteinmauern auf. 
Diese Grundstücke wurden in Karte 1 durch ein Punktsymbol gekennzeichnet. Natursteinmau-
ern sind in Hessen, im Gegensatz zu Baden-Württemberg, nicht gesetzlich geschützt. Bei ent-
sprechender Exposition und Besonnung können Natursteinmauern wichtige Lebensräume z.B. 
für Reptilien sein. Die Exposition der Mauern im Untersuchungsgebiet ist in dieser Hinsicht op-
timal, zum Teil befinden sich die Mauern jedoch aktuell innerhalb von verbuschten oder bewal-
deten Grundstücken, teilweise sind sie sanierungsbedürftig. 

 

 

Foto 7 Trockenmauer im Südosten des Untersuchungsgebietes 
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2.1.3 Verbreitung von Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie 

Im Untersuchungsgebiet kommt auf ca. 5,3 ha hat der Lebensraumtyp Nr. 6510 Magere Flach-
landmähwiese vor (ohne die Flächen, die zugleich Streuobstwiese sind). Dieser Grünlandtyp, 
der durch extensive Nutzung gekennzeichnet ist, tritt rund um den Burgberg, insbesondere je-
doch im Norden und im Westen auf. Das Grünland wird gemäht oder mit Rindern, Schafen oder 
Pferden beweidet. Die Flächen sind teilweise mit Obstbäumen (Hoch- oder Halbstämme) be-
standen. 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der einzelnen mageren Flachlandmähwiesen ist Karte 
1 zu entnehmen. Als Beispiel für die Bewertung einer mageren Flachlandmähwiese im Untersu-
chungsgebiet wird der Bogen für die Fläche Nr. 2 eingefügt. Die Vorlage des Bewertungsbo-
gens wird bei Kartierungen im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt eingesetzt. 

Bewertet werden mit jeweils gleicher Gewichtung 

Habitatstruktur    A (hervorragend), B (gut), C (mittel bis schlecht) 

Lebensraumtypisches Arteninventar A (vorhanden), B (weitgehend vorhanden), C (in Teilen vorh.) 

Beeinträchtigungen   A (gering), B (mittel), C (stark). 

Die magere Flachlandmähwiese ist durch ein Zurücktreten von Obergräsern wie Glatthafer (Ar-
rhenatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis glomerata) oder Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus 
pratensis) zugunsten von Mittel- und Untergräsern wie Ruchgras (Anthoxantum odoratum), 
Rotschwingel (Festuca rubra), Aufrechter Trespe (Bromus erectus), Goldhafer (Trisetum fla-
vescens), Flaum-Hafer (Helictotrichon pubescens) oder Feld-Hainsimse (Luzula campestris) 
gekennzeichnet. 

Typische Blütenpflanzen im Untersuchungsraum sind Rundblättrige Glockenblume (Campanula 
rotundifolia), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacaea), Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum per-
foratum), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), seltener auch Wiesen-Salbei (Salvia pra-
tensis), Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratense), Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata), 
Wiesen-Knautie (Knautia arvensis), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), Ferkelkraut (Hy-
pochoeris radicata), Wiesen-Silge (Silaum silaus), Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) 
oder Kleiner Klappertopf (Rhinathus minor). 

Der Anteil an Mittel- und Untergräsern sowie Blütenpflanzen (Habitatstruktur) in den mageren 
Flachlandmähwiesen des Untersuchungsgebietes ist meist hervorragend (A) bis gut (B). Der 
typische Artenreichtum der Wiesen ist jedoch mit einer Ausnahme nur weitgehend (B) oder in 
Teilen vorhanden (C); denn wertgebende Arten wie z.B. Salbei, Flaum-Hafer, Großer Wiesen-
knopf oder Wiesen-Knautie treten eher vereinzelt auf oder fehlen ganz. 

 

Foto 8  Magere Flachlandmähwiese Nr. 2 ï Bewertung A / B / A 
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Foto 9 Magere Flachlandmähwiese Nr. 4 (links) ï Bewertung B / B / C (C wg. Nitrophyten) und 
Nr. 5 - Bewertung A / B / A 

 

Beeinträchtigungen der Wiesen sind das Aufkommen von Gehölzen wie Rosen (Rosa canina), 
Pappelsämlingen oder Schlehen (Punus spinosa) durch Anflug oder von flächigen Gehölzen 
aus. Das Auftreten von Arten wie Wirbeldost (Clinopodium vulgare), Odermennig (Agrimonia 
eupatoria), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Rainfarn (Tanacetum vulgare) oder 
Kanadischer Goldrute (Solidago canadensis, selten) kennzeichnet unterschiedlich starke Stadi-
en der Verbrachung. So wird die Beeinträchtigungsintensität der mageren Flachlandmähwiesen 
im Untersuchungsgebiet nicht selten mit C (fortgeschrittene Brache) bewertet. Eine Beeinträch-
tigung durch zu intensive Düngung oder durch Pestizideinsatz ist im Untersuchungsgebiet kaum 
zu beobachten. 

 

 

Foto 10 Ausschnitt Fläche 7 ï im mittleren und unteren Hangbereich setzt Verbuschung mit 
Schlehe und Brombeere ein. Die Fläche ist strukturreich (Böschungen, Magerrasen, Ge-
büsche, Einzelgehölze), das Grünland ist inhomogen und wird mit Pferden beweidet ï 
Bewertung A / A / B 
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Fläche Nr. 6 wird durch zu intensive Pferdebeweidung gestört, die zu Blößen und Eutrophierung 
geführt hat. Auf dieser Fläche gibt es daher Brennnessel-Bestände und weitere Stickstoffzeiger 
wie Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Bärenklau (Heracleum sphondylium) und Stumpf-
blättriger Ampfer (Rumex obtusifolius) neben Arten wie Geflecktem Johanniskraut (Hypericum 
maculatum), Knolligem-Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) oder Kuckucks-Lichtnelke (Silene 
flos-cuculi), die das Flächenpotenzial anzeigen. 

 

 

Foto 11 Magere Flachlandmähwiese Nr. 6 ï durch Pferdebeweidung stark gestört - Bewertung B / 
C / C 

 

Weitere Grünlandflächen im Untersuchungsgebiet ließen sich durch Nutzungsextensivierung 
oder durch Entbuschung und nachfolgende extensive Nutzung zu mageren Flachlandmähwie-
sen entwickeln. 



BfL Heuer & Döring   Artenschutzgutachten zum Flurbereinigungsverfahren āAm Breubergó             13 

 

 

 

Im Zusammenhang mit geplanten Eingriffen sind die Lebensräume des Anhanges I der Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie insofern relevant, als eine nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume einen Umweltscha-
den im Sinne des Umweltschadensgesetzes darstellt (§ 3 (2) USchadG). Es sei denn die ermit-
telten nachteiligen Auswirkungen eines Eingriffes wurden zuvor im Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Genehmigung nach § 15 BNatSchG berücksichtigt (§ 19 (1) BNatSchG). 
 
 
 


















































































